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den Privaten unbenommen, auch ein Radio mit Jazz, vor al-
lem dann aber mit sehr viel Schweizer Jazz, anzubieten. Das
findet nicht statt. Dasselbe haben wir bei Radio Swiss Pop
und Radio Swiss Classic. Diese Programme können Sie zwar
streichen, aber dann ist die Folge eben nicht, dass Private
in die Lücke springen, sondern das Programm findet einfach
nicht mehr statt! Insofern haben diejenigen, die das Postu-
lat ablehnen, Recht: Es wird sich hier, an dieser Front, nicht
wahnsinnig viel bewegen.
Im Moment sind wir daran, im Rahmen der Konzession und,
weil das Parlament hier Druck macht, für die italienischspra-
chige Schweiz zu schauen, ob man den zweiten Fernsehka-
nal zugunsten eines multimedialen Angebots im Internet auf-
heben kann. Das wäre dann eine andere, günstigere Form
des Angebots und insofern nicht ein Leistungsabbau, wie es
viele vielleicht gerne sehen würden.
All diese Angebote entsprechen Artikel 3 der SRG-
Konzession, weil wir, wie schon gesagt, bei all diesen Spar-
tensendern vorschreiben, dass ein grosser Teil der gesende-
ten Musik von Schweizer Musikinterpreten, Schweizer Musi-
kern stammt; nicht wie bei sehr vielen Privaten, wo der Anteil
der Schweizer Musik doch eher bescheiden ist.
Die Entwicklung zeigt deshalb, dass die SRG ihre Medien-
angebote nicht ausdehnt, sondern sich auch hier zuneh-
mend zu einem konvergenten Medienanbieter etabliert. Das
schliesst unter Umständen den Verzicht auf kostenintensive
lineare Fernseh- und Radiokanäle mit ein.
In diesem Sinne werden wir diese Aufgabe weiterführen und
Ihnen dann mit dem Gesetz über elektronische Medien die
Grundlage vorlegen.

Präsident (Stahl Jürg, Präsident): Die Mehrheit der Kommis-
sion und der Bundesrat beantragen die Annahme des Postu-
lates. Eine Minderheit beantragt die Ablehnung des Postula-
tes.
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Parlamentarische Initiative
Vogt Hans-Ueli.
Überregulierung stoppen!
Gesetze befristen (Sunset-Klauseln)

Initiative parlementaire
Vogt Hans-Ueli.
Stopper l'inflation normative. Limiter
la durée de validité des lois

Vorprüfung – Examen préalable

Nationalrat/Conseil national 11.09.17 (Vorprüfung – Examen préalable)

Antrag der Mehrheit
Der Initiative Folge geben

Antrag der Minderheit
(Fluri, Galladé, Glättli, Hiltpold, Jauslin, Masshardt, Nanter-
mod, Piller Carrard, Wermuth)
Der Initiative keine Folge geben

Proposition de la majorité
Donner suite à l'initiative

Proposition de la minorité
(Fluri, Galladé, Glättli, Hiltpold, Jauslin, Masshardt, Nanter-
mod, Piller Carrard, Wermuth)
Ne pas donner suite à l'initiative

Präsident (Stahl Jürg, Präsident): Sie haben einen schriftli-
chen Bericht der Kommission erhalten.

Vogt Hans-Ueli (V, ZH): Regulierungskosten gefährden die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, und die Wettbewerbsfä-
higkeit der Schweiz hat gemäss verschiedenen Messungen
und Rankings in den letzten Jahren laufend nachgelassen.
Natürlich tragen andere Faktoren ebenfalls zu schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnissen bei. Im Unterschied dazu ist
das Regulierungsdickicht hausgemacht und kann viel leichter
durch eigene Anstrengungen beseitigt werden. Das schreibt
Avenir Suisse im Bericht über Überregulierung aus dem Jahr
2016.
Ein Grund für die Überregulierung ist, dass einmal in Kraft ge-
tretene Gesetze nicht mehr hinterfragt werden oder aus politi-
schen Gründen nicht mehr aufgehoben werden können. Eine
Befristung von Gesetzen kann darum einen Beitrag zur Dere-
gulierung leisten. Wenn bestimmte Gesetzesvorschriften nur
befristet gelten, gibt es einen Zwang, nach einer bestimm-
ten Zeit darüber nachzudenken, ob es die Vorschriften noch
braucht beziehungsweise ob sie zweckmässig sind und ih-
re Wirkungen entfaltet haben. Vielleicht ist ein Ziel erreicht
worden. Dann braucht es die Vorschrift nicht mehr. Man den-
ke etwa an die vom Bundesrat vorgeschlagene Vorschrift zur
Vertretung der Geschlechter in den Verwaltungsräten grosser
börsenkotierter Unternehmen. Wenn eine Regelung nicht die
gewünschte oder einfach keine Wirkung hat, ist es sinnvoll,
dass sie rasch ausser Kraft tritt. Da ist eine Befristung eben-
falls hilfreich.
Diese parlamentarische Initiative verlangt natürlich nicht –
ich kann das nicht genug betonen –, dass Gesetze oder
Vorschriften generell befristet werden. Das wäre ja kom-
plett unsinnig. Das würde Rechtsunsicherheit schaffen, riesi-
ge Transaktionskosten auslösen, und Verwaltung und Parla-
ment wären ständig mit der Weiterführung von Gesetzen be-
schäftigt. Die Initiative verlangt nur – aber immerhin –, dass
die Frage der Befristung von Erlassen oder einzelnen Re-
gelungen in Erlassen systematisch geprüft wird, namentlich
wenn mit neuen Vorschriften staatliche Ausgaben oder hohe
Rechtsbefolgungskosten, sogenannte Compliance-Kosten,
verbunden sind.
Zu denken ist etwa an neue Regulierungen für bestimmte
Tätigkeiten oder Branchen. Denken Sie an die Regulierung
der Finanzdienstleistungen, über die wir in den nächsten Ta-
gen sprechen werden, oder an die Regulierung von Risikos-
portarten. Immer dann, wenn sich der Gesetzgeber fairerwei-
se eingestehen muss, dass er eigentlich nicht genau sagen
kann, was seine Regelungen bewirken werden, ist es rich-
tig, eine Befristung zu prüfen und gegebenenfalls ins Gesetz
aufzunehmen.
Natürlich ist es richtig, dass das Parlament und der Bundes-
rat frei sind, jede Gesetzesvorschrift von sich aus zu befri-
sten. Aber seien wir ehrlich: Das geschieht in der Praxis ein-
fach nicht. Das vorhin erwähnte Beispiel der Geschlechter-
quoten für Verwaltungsräte grosser kotierter Unternehmen
zeigt gerade, dass der Bundesrat diesen Vorschlag nicht von
sich aus gemacht hat, sondern dass es einen entsprechen-
den Vorstoss aus den Reihen des Parlamentes brauchte.
Es hilft in der parlamentarischen Beratung, namentlich in den
Kommissionen, wenn die Frage, ob eine neue Regelung be-
fristet gelten soll, von Anfang an als Thema, als Traktandum
auf dem Tisch liegt, sodass sich die Kommission damit aus-
einandersetzen kann. Im Übrigen ist die Frage der Befristung
auch technisch nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Im
Einzelnen kann die Frage, wie eine Regelung befristet sein
soll, wie der Mechanismus ausgestaltet sein soll, durchaus
kompliziert sein. Da kann es sinnvoll sein, wenn der Bundes-
rat, sprich die Verwaltung, der Kommission entsprechende
Vorschläge unterbreitet.
Ist ein Erlass befristet, dann müssen Verwaltung und Parla-
ment beim Fristablauf eben darüber nachdenken, ob es die
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Vorschrift weiterhin braucht oder ob sie allenfalls an geänder-
te Einsichten, veränderte Tatsachen, veränderte Anschau-
ungen anzupassen ist. Wenn die Befristung nicht flächen-
deckend eingesetzt wird – und das soll sie, ich betone es
nochmals, natürlich nicht –, sondern nur dort, wo man zuerst
Erfahrungen sammeln will, wo man sich fairerweise eingeste-
hen muss, dass man nicht genau weiss, wie eine Norm wir-
ken wird, beispielsweise eine Quotenvorschrift, dann ist es
sinnvoll und richtig, dass sich die Verwaltung und das Parla-
ment beim Fristablauf überlegen, ob es die Vorschrift weiter-
hin geben soll.
Ich möchte Sie deshalb darum bitten, dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit zu folgen und der Initiative Folge zu geben.
Das wird der Kommission die Möglichkeit geben, darüber
nachzudenken, wie man den Gedanken der Befristung von
Gesetzesvorschriften systematisch in den Rechtsetzungs-
prozess einführen kann.

Fluri Kurt (RL, SO): Die Kommissionsminderheit beantragt
Ihnen, dieser Initiative keine Folge zu geben.
In einer ersten Beratung hat die Kommission mit 13 zu 9
Stimmen bei 3 Enthaltungen der Initiative Folge gegeben. Die
ständerätliche Kommission hat das knapp abgelehnt mit 6 zu
5 Stimmen bei 1 Enthaltung. Nun empfiehlt Ihnen die Kom-
mission unseres Rates mit 12 zu 10 Stimmen, der Initiative
Folge zu geben.
Der Initiant hat vorhin ausgeführt, es solle ja keine Regel ein-
geführt werden, die immer zu einer Befristung führen müsse.
Allerdings führt er in seiner Begründung aus, dass ein Erlass
in der Regel dann zu befristen sei, wenn er staatliche Ausga-
ben beinhalte, Steuern, andere Abgaben, hohe Kosten der
Rechtsbefolgung, schwere Eingriffe in die Privatsphäre und
andere Grundrechte.
Erfassen würde diese Initiative alle Gesetzesvorlagen des
Bundesrates an das Parlament – alle, nicht einzelne, alle
Gesetzesvorlagen –, dann alle, nicht einzelne, alle Rechtset-
zungsakte des Bundesrates und der Amtsstellen der zentra-
len und dezentralen Bundesverwaltung, einschliesslich unab-
hängiger Behörden der Bundesverwaltung. Hier ist also keine
Rede von Ausnahmen; "Ausnahmen" hat Herr Vogt nicht ge-
sagt, aber er hat auch nicht gesagt, die Befristung sei nicht
bei allen diesen Erlassen vorgesehen. In seiner Begründung
widerlegt er seine Ausführungen von vorhin. Er verlangt die
Befristung bei allen Rechtsetzungsakten, bei allen Gesetzes-
vorlagen.
In der Kommission wurde dagegen argumentiert, dass man
damit paradoxerweise eine Regelung einführe, die zum Re-
gelungsabbau führen solle. Das ist ja unser Paradox, gene-
rell, die Regulierung mit Regulierung und Bürokratie zu be-
kämpfen. Es gibt eigentlich keine Mittel, die landläufig emp-
fohlen werden, um der Bürokratie Herr zu werden, die nicht
ihrerseits Regelungen und Bürokratie produzieren. Der Initi-
ant hat insgesamt vier Initiativen eingereicht zu diesem The-
ma. Auch die übrigen drei Initiativen bringen mehr Regulie-
rung und mehr Bürokratie. Ohne das geht es offenbar nicht.
Deregulierung und Entbürokratisierung, das beginnt aber
vermutlich im Kopf: Will man eine perfekte Lösung, will man
möglichst viel Rechtsgleichheit schaffen mit einem Gesetz?
Es ist klar, dass dann ein Gesetz detaillierter wird. Will man
das nicht, will man eher auf eine möglichst perfekte Recht-
setzung verzichten, dann kann es eine gewisse Reduktion
der Regelungsdichte geben. Aber dann muss man mit den
Unebenheiten und mit allfälligen Lücken leben. Wir sind of-
fenbar nicht in einem Zeitalter, wo man bereit ist, mit Lücken
und Unebenheiten in der Gesetzgebung zu leben. Deswegen
streben wir tendenziell alle – mal diese Fraktion, mal jene,
mal andere Fraktionen – nach einer möglichst abgeschlosse-
nen, perfekten Regulierung.
Der Initiant verweist auf das Beispiel der Aktienrechtsrevisi-
on. Ich bin hier völlig seiner Auffassung. Die Frage der Ge-
schlechterquoten oder andere Regelungen soll man von mir
aus auch hinsichtlich einer Befristung prüfen. Dieses Gesetz
ist aber ja noch nicht im Parlament. Es steht uns da völlig frei,
eine Befristung an die Hand zu nehmen. Mindestens in den
Kommissionen, denen ich angehöre – KVF und SPK –, wird
bei Abschluss der Beratung eines Gesetzes regelmässig die

Frage aufgeworfen, ob man das Gesetz unbefristet erlassen
oder ob man es befristen solle. Sehr häufig sind wir dabei
zum Schluss gekommen, dass man eine Befristung zwar ein-
führen könnte, dass aber die Überprüfung mit Blick auf eine
Aufhebung der Befristung wiederum einen grossen Aufwand
nach sich ziehen würde. Es bräuchte dann möglicherweise
wieder Vernehmlassungen, es bräuchte breite Abklärungen,
ob die Aufhebung der Befristung einfach so akzeptiert wer-
den könnte oder nicht.
Sehr häufig melden sich da erfahrungsgemäss betroffene
Kreise, die in einem Gesetz geschützt werden, zu Wort und
sagen, die Befristung solle nicht aufgehoben werden, sie sol-
le aufgehoben oder sie solle verlängert werden. Mit anderen
Worten – dieser Ausdruck fiel im Ständerat – gebiert man mit
einer solchen Regelung ein weiteres Bürokratiemonster. Es
müssten, so ebenfalls gemäss einem Votum im Ständerat,
auch immer wieder dieselben Experten bzw. Experten aus
ähnlichen Gebieten zur Prüfung der Frage beigezogen wer-
den, ob man eine Regulierung aufheben kann oder nicht.
Zu guter Letzt: Die SPK-NR hat sich an ihrer letzten Sit-
zung mit der Frage der Deregulierung befasst. Sie hat dazu
unter anderem auch den Vorsitzenden des Nationalen Nor-
menkontrollrates von Deutschland angehört. Er hat ausge-
führt: "Sunset-Klauseln haben sich international und auch in
Deutschland nicht durchgesetzt, weil die allermeisten Geset-
ze verlängert werden müssen und sich so eine Routine ein-
stellt und es zu keiner echten Überprüfung kommt. Das The-
ma ist weitgehend vorbei."
Ich bitte Sie deshalb, die Beratung dieses Themas auch in
diesem Saal abzuschliessen und der parlamentarischen In-
itiative keine Folge zu geben.

Vogt Hans-Ueli (V, ZH): Herr Kollege Fluri, besten Dank für
die Ausführungen. Sie haben betont, die parlamentarische
Initiative beziehe sich auf alle Erlasse. Ist es nicht richtig,
dass sich die parlamentarische Initiative, wenn man sie ge-
nau liest, zwar auf alle Erlasse bezieht, dass aber nicht ge-
meint ist, es seien alle Erlasse immer zu befristen, sondern
dass diese Frage immer geprüft werden müsse?

Fluri Kurt (RL, SO): Sie haben in Ihrer Begründung erstens
ausgeführt: Ein Erlass ist in der Regel insbesondere dann
zu befristen, wenn er Folgendes beinhaltet: staatliche Aus-
gaben, Eingriffe in Grundrechte. Zweitens haben Sie aus-
geführt: Zu erfassen sind alle Gesetzesvorlagen, alle Recht-
setzungsakte des Bundesrates, der Amtsstellen usw. Daraus
habe ich gelesen und interpretiert, dass bei allen Gesetzes-
vorlagen, bei allen Rechtsetzungsakten – d. h. bei allen Ver-
ordnungen – die Frage der Befristung zu prüfen ist.

Addor Jean-Luc (V, VS), pour la commission: Je commence
par quelques mots sur le contexte dans lequel s'inscrit cette
initiative parlementaire. Elle est liée à trois autres initiatives
parlementaires qui, elles aussi, ont pour objectif de nous don-
ner les moyens de stopper l'inflation normative. Deux de ces
initiatives doivent être mises en oeuvre dans un projet de mo-
difications diverses du droit parlementaire. L'objectif général
est, évidemment, de combattre l'augmentation constante du
nombre et de la complexité des lois.
Comment cette initiative parlementaire prévoit-elle de le
faire? Eh bien, par un mécanisme de limitation de la du-
rée de validité des actes normatifs. Il s'agit aussi d'imposer
au Conseil fédéral l'obligation d'examiner l'opportunité d'une
telle limitation pour chaque projet de loi et de soumettre au
Parlement des propositions dans ce sens. Contrairement à
ce qui a été dit par Monsieur Fluri au nom de la minorité, il ne
s'agit effectivement pas de prévoir dans tous les cas la limita-
tion de la durée des lois. L'initiative donne un certain nombre
d'exemples de cas pour lesquels il y a lieu de le faire: quand
il s'agit d'instituer des dépenses publiques, des impôts ou
des taxes, ou encore quand il s'agit de prévoir des mesures
qui entraînent des frais importants ou des atteintes graves à
des garanties importantes, comme celles de la sphère pri-
vée, de la liberté économique ou de la propriété. L'auteur de
l'initiative a encore rappelé à l'instant qu'il ne s'agissait pas
d'idéologie, mais plutôt d'imaginer un mécanisme qui oblige
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soit le Conseil fédéral avant le Parlement, soit ce dernier à se
livrer à cette réflexion.
En janvier 2017, la Commission des institutions politiques de
notre conseil, par 14 voix contre 11, avait décidé de donner
suite à cette initiative. En mars 2017, la commission soeur a
décidé l'inverse, mais à une courte majorité de 6 voix contre
5 et 1 abstention. En août dernier, notre commission, par 12
voix contre 10, a décidé à nouveau de vous proposer de don-
ner suite à cette initiative.
L'argumentation de la minorité de la commission consiste,
entre autres, à dire que cette proposition est inutile parce
que la possibilité de prévoir de telles limitations de la du-
rée des lois existe déjà, qu'il s'agit d'une question politique
et qu'il nous revient de le faire ou non. La minorité met aussi
en avant le risque de créer une insécurité juridique liée au
fait qu'on ne sache pas exactement si telle ou telle loi a une
durée indéterminée ou pas. En outre, la minorité pointe le
risque de bureaucratie inutile que provoquerait l'obligation de
suivre à nouveau toutes les étapes de la procédure législa-
tive s'il s'agissait de maintenir des dispositions que personne
ne remettrait en question.
La majorité de la commission reconnaît que la possibilité de
prévoir des limitations de la durée de validité des lois existe,
mais elle constate que, en réalité, cela ne se produit que
dans des cas tout à fait exceptionnels. Pour la majorité de la
commission, cette possibilité n'est finalement qu'une illusion;
la réalité, c'est que tous les jours où nous siégeons, nous
ajoutons une couche de plus à l'arsenal législatif existant. Il
manque donc un contrôle régulier des lois, et il manque un
mécanisme – précisément proposé par cette initiative parle-
mentaire – permettant d'évaluer leur efficacité ainsi que leur
adéquation aux développements sociaux et économiques.
Un tel mécanisme nous oblige à nous livrer à ce genre de
réflexion.
L'initiative parlementaire propose une piste que la majorité
de la commission a jugée intéressante. Il s'agit d'une contri-
bution efficace, dans son esprit, à la déréglementation, no-
tamment dans l'intérêt de notre économie dont on sait qu'elle
étouffe sous une réglementation toujours plus lourde. La
question est de savoir comment faire pour éviter que des lois
devenues inutiles restent en vigueur.
Pour la majorité de la commission, on ne peut pas se limi-
ter à des discours: il faut trouver des moyens. Cette initiative
parlementaire en propose un. C'est la raison pour laquelle la
majorité de la commission vous invite à y donner suite.

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Diese par-
lamentarische Initiative sollte man nicht isoliert betrachten.
Sie ist Teil eines Gesamtpakets von ursprünglich vier parla-
mentarischen Initiativen unseres Kollegen Vogt. Alle vier ha-
ben zum Ziel, dass Massnahmen gegen Regulierungsüber-
treibungen, gegen unnötige Regulierungen ergriffen werden.
Diese vier Initiativen hatten ein unterschiedliches Schicksal.
Zweien davon wurde auch in unserer Schwesterkommissi-
on Folge gegeben, da kann man nun eine parlamentarische
Vorlage für eine Änderung des Parlamentsgesetzes ausar-
beiten. Einer wurde bereits in der SPK-NR keine Folge ge-
geben. Dieser hier wurde von der SPK-NR Folge gegeben,
aber von der SPK-SR keine Folge gegeben. Das gemeinsa-
me Interesse dieser Initiativen ist es, wie ich bereits gesagt
habe, unnötige Regulierungen zu bekämpfen.
Sie sehen am Schicksal dieser Initiativen etwas, was für die
Regulierungsdiskussion nicht ganz untypisch ist. Im Grund-
satz sind sich nämlich immer alle einig, dass unnötige Re-
gulierungen wenn möglich zu vermeiden sind. Das ist der
Grundsatz. Wenn es dann aber darum geht, über konkrete
Vorschläge gegen unnötige Regulierungen zu befinden, dann
findet man immer Gründe, warum gerade dies nicht das ge-
eignete Instrument ist. Dies führte auch dazu, dass die stän-
derätliche Kommission diese Initiative abgelehnt hat.
Was ist das Ziel dieser Initiative? Sie will einen Mechanis-
mus einführen, der die Dauerhaftigkeit der Gesetze befristet.
Sie will dem Bundesrat eine gewisse Verpflichtung überge-
ben, bei jedem Gesetz, das er verabschieden will, zu über-
prüfen, ob er von sich aus eine Limitierung vorschlagen will
oder nicht. Das kann sehr sinnvoll sein, es ist auch sinnvoll.

Es gibt Staaten, die diese sogenannte Sunset-Klausel bereits
kennen. Der Staat Kalifornien beispielsweise kennt sie, mit
recht gutem Erfolg. Der Sinn ist, dass man regelmässig eva-
luiert, ob die Gesetze den ursprünglichen Sinn nach wie vor
erfüllen oder nicht.
Die Minderheit unserer Kommission hat eingeworfen, dass
das ja eigentlich jetzt schon möglich sei, dass es nur vom po-
litischen Willen abhänge, ob man das wolle oder nicht. Es sei
uns unbenommen – das stimmt eigentlich –, einen Vorstoss
zu machen, der ein Gesetz zu Ende bringe. Das Problem ist
aus Sicht der Kommissionsmehrheit einfach, dass man die
Möglichkeit zwar hat, es aber nicht tut.
Der zweite Einwand der Minderheit ist die Rechtsunsicher-
heit, die man schaffen würde. Das sieht die Mehrheit auch
anders: Die Rechtsunsicherheit wird nicht vergrössert, wenn
man Erlasse befristet erlässt, denn so ist die Rechtssicher-
heit natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben.
Es gehört zu guter Politik, dass man nicht gerade am Tag
des Ablaufdatums zu debattieren beginnt, ob man einen Er-
lass verlängern soll, sondern schon etwas früher. Die Rechts-
sicherheit ist aus Sicht der Mehrheit also kein Argument.
Das gewichtigste Argument – es ist jetzt natürlich auch von
Kollege Fluri angeführt worden – ist, dass man mit die-
ser Antibürokratisierungs-Massnahme zusätzlichen bürokra-
tischen Aufwand generiert, also eigentlich genau das macht,
was man verhindern will. Aus Sicht der Mehrheit aber lässt
sich die Frage der Befristung mit etwas gutem Willen, und
den sollte man schon voraussetzen können, durchaus effizi-
ent und ohne Bürokratie erledigen.
Die Argumente der Mehrheit waren eigentlich, dass die Mög-
lichkeit zwar tatsächlich existiere, das Problem sei aber, dass
niemand von dieser Möglichkeit Gebrauch mache und dass
in der Schweiz im Moment keine regelmässige, kontinuierli-
che Überprüfung der Gesetze darauf hin stattfinde, ob ihre
Ziele erreicht würden, ob sie notwendig seien oder nicht.
Ich komme zum Schluss: Im Grundsatz sind alle immer ge-
gen unnötige Gesetze, aber konkret findet man leider immer
wieder Gründe, warum man genau in diesem konkreten Fall
dem Grundsatz nicht folgen will.
Im Grundsatz ist das, was hier eingeführt wird, das Prin-
zip der Schuldenbremse: Man entzieht der Politik einen ge-
wissen Handlungsspielraum. Das ist unschön, aber anders
scheint es bei Finanzen oder auch bei Regulierungen nicht
mehr zu gehen. Das Prinzip der Schuldenbremse ist im Par-
lament unbestritten, es hat sich bewährt. Es soll also eine
Regulierungsbremse eingeführt werden.
Im Januar 2017, es ist von meinem Kollegen bereits gesagt
worden, entschied die SPK des Nationalrates mit 14 zu 11
Stimmen für Folgegeben, die SPK des Ständerates entschied
mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung dagegen, und im August
hielt die nationalrätliche SPK mit 12 zu 10 Stimmen an ihrem
Beschluss fest.
Ich bitte Sie, der Initiative Folge zu geben.

Reimann Lukas (V, SG): Im Endergebnis teile ich Ih-
re Ausführungen, Herr Kollege Pfister, zu hundert Prozent.
Fast 80 Prozent der neuen Regulierungen gehen auf inter-
nationales Recht zurück. Unterstützen Sie dann auch die
Selbstbestimmungs-Initiative? Oder was wollen Sie in den
Fällen von internationalem Recht machen?

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Es gilt auch
bei internationalem Recht zu unterscheiden. Internationales
Recht ist nicht per se überall gleich. Dort, wo die Schweiz in
souveräner Weise Verpflichtungen eingeht, ist sie auch ge-
halten, sich daran zu halten. Da haben Sie im Parlament ge-
nügend Verhinderungsmöglichkeiten; das ist das eine.
Wo es aber Regulierungen gibt, die man nicht unbedingt
übernehmen würde, würde eine solche Regulierungsbremse
eben auch wirken.

Präsident (Stahl Jürg, Präsident): Die Kommissionsmehr-
heit beantragt, der Initiative Folge zu geben. Eine Minderheit
beantragt, der Initiative keine Folge zu geben.

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale



11. September 2017 1249 Nationalrat 16.438

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 16.437/15520)
Für Folgegeben ... 97 Stimmen
Dagegen ... 84 Stimmen
(7 Enthaltungen)

16.438

Parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer Susanne.
Angemessene Bezüge
und Stopp der Lohnexzesse
bei den Bundes- und
bundesnahen Unternehmen

Initiative parlementaire
Leutenegger Oberholzer Susanne.
Entreprises fédérales et entreprises
liées à la Confédération.
Pour des rétributions appropriées
et pour la fin des salaires excessifs

Vorprüfung – Examen préalable

Nationalrat/Conseil national 11.09.17 (Vorprüfung – Examen préalable)

Le président (de Buman Dominique, premier vice-
président): Vous avez reçu un rapport écrit de la commis-
sion. Elle propose, par 18 voix contre 5, de donner suite à
l'initiative.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Höhe der
Kaderlöhne des Bundes ist immer wieder Gegenstand öffent-
licher Diskussionen, es gibt immer wieder grosse Aufregung.
Die Kaderlöhne waren aber auch Gegenstand der "Pro Ser-
vice public"-Initiative, über die wir abgestimmt haben und die
abgelehnt wurde. Auch damals wurde klar, dass Handlungs-
bedarf besteht.
Der Kaderlohnreport des Bundes – der wurde im Übrigen sei-
nerzeit vom Parlament ausgelöst – zeigt, dass der Bundesrat
dieses Dossier nicht im Griff hat, dass er die Löhne der Chefs
und Chefinnen der Bundesbetriebe und bundesnahen Unter-
nehmungen nicht wirklich regulieren will. Von daher ist klar,
dass Handlungsbedarf besteht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich der Kommission ganz
herzlich danken; es betrifft die Staatspolitische Kommissi-
on. Ich möchte auch für die Ausführungen im Rahmen ihres
Berichtes danken. Wenn Sie die parlamentarische Initiative
weiterhin unterstützen, wird es eine anspruchsvolle Aufgabe
sein, die Umsetzung in der Gesetzgebung zu regeln. Noch-
mals besten Dank!
Ich bitte Sie, die Initiative zu unterstützen und ihr Folge zu
geben.

Piller Carrard Valérie (S, FR), pour la commission: La Com-
mission des institutions politiques de notre conseil propose,
par 18 voix contre 5, de donner suite à l'initiative Leuteneg-
ger Oberholzer. En effet, la majorité de la commission estime
qu'il y a lieu d'agir afin d'édicter des dispositions légales ga-
rantissant que les salaires versés aux cadres des entreprises
fédérales – ou liées à la Confédération – soient appropriés.
Ce n'est pas la première fois que nous discutons du mon-
tant des salaires versés aux cadres des entreprises et éta-
blissements de la Confédération. En effet, cette thématique
a déjà donné lieu à des débats nourris, débats qui ont
abouti à l'inscription d'une nouvelle disposition dans la loi
sur le personnel de la Confédération en juin 2003. Il s'agit
de l'article 6a, en vertu duquel le Conseil fédéral édicte des

principes applicables à la rémunération et aux autres condi-
tions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut
niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants
des entreprises et établissements de la Confédération. Cette
disposition prévoit déjà, entre autres, que le montant total
des salaires et honoraires versés est public; il est mentionné
individuellement pour le président de la direction et pour
le président du conseil d'administration. Le Conseil fédéral
a formulé certaines propositions, et certaines mesures ont
été inscrites dans l'ordonnance sur les salaires des cadres.
Celle-ci contient uniquement des indications d'ordre qualitatif
à prendre en compte lors de la définition du salaire, mais pas
de directives quant au montant à verser.
Nous avons pu avoir, dans le rapport sur le salaire des
cadres, publié chaque année en vertu de ces dispositions, un
aperçu de l'évolution des salaires des cadres des entreprises
fédérales et des établissements liés à la Confédération. Il
montre que les écarts entre les différentes entreprises sont
très importants et que dans certaines entreprises les salaires
ont fortement augmenté, malgré la transparence sur la publi-
cation de ces salaires, ce qui a suscité un certain méconten-
tement au sein de la population. L'argument selon lequel les
salaires doivent être adaptés aux conditions du marché n'est
pas recevable, puisque ces entreprises opèrent souvent dans
un environnement où les règles du marché s'appliquent de
manière limitée.
C'est pourquoi la commission considère que des valeurs de
référence pour les salaires versés aux cadres des entreprises
et établissements liés à la Confédération doivent être fixées
dans la loi. Pareille mesure renforcerait aussi la confiance
de la population vis-à-vis de ces entreprises chargées de
fournir des prestations relevant du service public. Il s'agira
d'examiner plus avant si le salaire des membres du Conseil
fédéral doit servir de valeur de référence.
L'initiative 17.443, "Entreprises et établissements fédéraux
ou liés à la Confédération. Pour des rétributions appropriées",
déposée par la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats, a aussi été examinée par notre commis-
sion. Ce texte, qui aurait pu remplacer l'initiative que nous
traitons aujourd'hui, prévoit de confier au Conseil fédéral le
mandat légal de définir et de faire respecter, dans le cadre
de la stratégie du propriétaire, une fourchette de rémuné-
rations appropriées aux différentes entreprises concernées.
La commission de notre conseil considère qu'il est plus judi-
cieux que la valeur de référence pour les salaires soit inscrite
dans la loi. Elle entend donc travailler en priorité sur cette
solution et, partant, a suspendu l'examen de l'initiative dépo-
sée par la commission du Conseil des Etats. Les dispositions
types concernant la modification des statuts des entreprises
proches de la Confédération, adoptées par le Conseil fédéral
le 21 juin 2017, montrent que le gouvernement évite toujours
de définir lui-même des valeurs de référence pour les sa-
laires des cadres. Aussi est-il plus pertinent que le Parlement
se charge lui-même de cette tâche.
Notre commission a examiné deux fois cet objet. En janvier
2017 déjà, elle a décidé, par 21 voix contre 1 et 1 abstention,
de donner suite à cette initiative. Ensuite, la commission du
Conseil des Etats a refusé d'y donner suite par 12 voix sans
opposition et 1 abstention. Malgré cette décision, notre com-
mission a décidé de maintenir sa position. Pour toutes les
raisons évoquées, la majorité de la commission vous invite à
donner suite à cette initiative parlementaire.

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Sie sehen ja
aus dem Kommissionsbericht, dass es keine Minderheit gibt,
die diese Initiative ablehnt. Trotzdem müssen wir darüber ab-
stimmen und darüber befinden. Der Grund dafür liegt nicht
bei der nationalrätlichen Kommission und nicht beim Natio-
nalrat, sondern der Grund liegt beim Ständerat; ich komme
nachher noch darauf zurück.
Die Initiantin hat sich ja deshalb auch sehr kurz geäussert,
und ich werde das auch machen, weil die entscheidende De-
batte eigentlich nicht hier stattfindet. Hier gehen wir davon
aus, dass der Nationalrat diesen Grundsatz unterstützt; im
Ständerat wird aber noch etwas Überzeugungsarbeit nötig
sein.
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